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Text 

§ 834. Dem Versicherer fallen zur Last: 

 1. die Beiträge zur großen Haverei mit Einschluß derjenigen, welche der Versicherte selbst wegen 
eines von ihm erlittenen Schadens zu tragen hat; die in Gemäßheit der §§ 635, 732 nach den 
Grundsätzen der großen Haverei zu beurteilenden Beiträge werden den Beiträgen zur großen 
Haverei gleichgeachtet; 

 2. die Aufopferungen, welche zur großen Haverei gehören würden, wenn das Schiff Güter, und 
zwar andere als Güter des Reeders, an Bord gehabt hätte; 

 3. die sonstigen zur Rettung sowie zur Abwendung größerer Nachteile notwendig oder zweckmäßig 
aufgewendeten Kosten (§ 819), selbst wenn die ergriffenen Maßregeln erfolglos geblieben sind; 

 4. die zur Ermittelung und Feststellung des dem Versicherer zur Last fallenden Schadens 
erforderlichen Kosten, insbesondere die Kosten der Besichtigung, der Abschätzung, des Verkaufs 
und der Anfertigung der Dispache. 


